
Bankverbindungen 
Kreissparkasse Köln 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 
Postbank Köln  
Steyler Bank GmbH 

 
IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX 
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST 
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370 
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle: Sankt Augustin Zentrum/Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg 
Straßenbahn: 66, 67 
Busse: 508, 517, 518, 529, 535, 540, 599 

 

 
  

Der Bürgermeister 

 

 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

An die 
Fraktionen und Fraktionslosen 
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
im Hause 
(per Mail) 
 

Dienststelle 

Bürgermeister- Ratsbüro 
Markt 1 

Auskunft erteilt: 

Herr v. Borzyskowski 
Zimmer: 

403 

Telefon (0 22 41)  243-0  Durchwahl: 394 

Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77394 

E-Mail-Adresse: luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 

Besuchszeiten 

Rathaus 

montags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr,  
montags: 
14.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Bürgerservice 

montags bis freitags:  
7.30 Uhr - 12.00 Uhr, 
montags und donnerstags: 
14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-vB      27.10.2021 

 
 
 
Starkregen-Ereignisse 
 
Anfrage Aufbruch!, Drucksachen Nr. 21/0399 
______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Ausschuss für Umwelt und 
Stadtentwicklung 

27.10.2021 öffentlich 

______________________________________________________________________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1: 
Ist das Kanalnetz Sankt Augustins angesichts der Begleiterscheinungen des wachsenden 
Siedlungsdruckes (wachsende Bevölkerung, neue Bauflächen, zunehmende Flächenversie-
gelung, ...) in seiner Gesamtheit darauf ausgelegt, 200-jährige Ereignisse zu bewältigen? 1.1) 
Wo nicht? (vgl. Auskunft der Verwaltung angesichts eines 10-Parteien-Wohnhauses in 
Schmerbroich in der Straße 'Am Mühlengraben', der in dieser Straße liegende Kanal sei "jetzt 
schon überlastet" [d.h. schon vor dem Anschluss des besagten 10-Parteien-Hauses an die-
sen Kanal]). 
 
Antwort: 
Ein 200-jähriges Regenereignis wird bei der Abwasserbeseitigungspflicht nicht angewendet. 
Die zur Bemessung verwendeten Regenereignisse in der Abwassertechnik beginnen nach 
Regelwerk bei einem zweijährigen Ereignis und enden mit einem 100 jährigen Ereignis. Der 
Fall in der Aue (nicht im Mühlengraben) ist der Fachverwaltung bekannt und stellt zukünftig 
ein Gebiet für eine hydraulische Sanierung dar. Der rechnerische Wasserspiegel im Kanal 
liegt bei einem 2-3 jährigen Ereignis ca. kurz unter Kanaldeckelhöhe! 
 

 

___ 

 
 

___ 
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In der Zukunft wird die Verwaltung im Rahmen eines Smart City Projektes auch prüfen, ob 
eine entsprechende Sensorik einen wichtigen Beitrag zur rechtzeitigen Vorwarnung bieten 
kann. 
 
Frage 2: 
Sind insbesondere die am Lauterbach gelegenen Siedlungsteile und die Hanglagen von 
Sankt Augustin hinreichend vor den Auswirkungen von Starkregenereignissen geschützt? vgl. 
1 Schäden durch Überflutungen in Birlinghoven vor Jahren, als die Birlinghovener Straße und 
deren Nebenstraßen größere Überflutungsschäden erlitten und das Untergeschoss des Seni-
oren-Pflegeheimes Barhoff geflutet wurde / vgl. 2. Wasserschäden Am Otenberg) 
 
Antwort: 
Die Vorsorge gegen Schäden aus Starkregenereignissen besteht aus einem Bündel von 
Maßnahmen, die alle darauf ausgerichtet sind, Niederschlagswasser in der Fläche zu halten 
oder möglichst schadlos abzuleiten. Einen vollständigen Schutz vor Starkregenschäden kann 
es dabei nicht geben.  
 
Grundsätzlich sollte sich deshalb jeder Grundstückseigentümer selbst vor den Folgen von 
Überflutungen schützen und sollte prüfen, inwieweit sich ein mögliches Schadenspotential 
minimieren lässt. Ziel von Schutzmaßnahmen ist es oberirdisch abfließendes Wasser vom 
Gebäude fernzuhalten und das Eindringen über tiefliegende Hauseingänge, Kellertreppen, 
Garagenzufahrten, Fenster oder Lichtschächte zu vermeiden.  
 
Die Fachverwaltung hat zum Thema Starkregen einen Flyer erstellt, in dem auch eine 
Checkliste zur Vorsorge und zahlreiche Quellen zur weiteren Information enthalten sind. 
Auch eine Beratung im Fachbereich Tiefbau wird angeboten 
 
Darüber hinaus ist die Aufstellung eines Starkregenrisikomanagements eingeplant. Hierfür 
sind bereits Mittel im Haushalt vorgesehen. Erster Schritt ist die Erstellung einer Starkregen-
gefahrenkarte für das Stadtgebiet um alle überflutungsgefährdeten Bereiche zu identifizieren. 
Der Förderantrag für die Starkregengefahrenkarte wird in Kürze gestellt. Eine solche Karte 
dient dann als Grundlage einer weiteren Risikoanalyse und Maßnahmenplanung für die ver-
schiedenen städtischen Einheiten. Auch soll die Starkregengefahrenkarte für die Beratung 
und Sensibilisierung der Bürger genutzt werden. 
 
Ursache der Überflutungen in Birlinghoven vor Jahren war ein Hochwasserereignis am Lau-
terbach. Teile der Ortslage Birlinghoven, auch das Seniorenheim, liegen im festgesetzten 
Überschwemmungsgebiet Pleisbach/Lauterbach. Hier erarbeitet der Wasserverband Rhein-
Sieg-Kreis zurzeit einen Hochwasserausbau des Lauterbachs um den Hochwasserschutz in 
Birlinghoven deutlich zu erhöhen. 
 
Frage 3: 
Sind die einschlägigen Haushalte im Stadtgebiet auf die Notwendigkeit der Verhinderung von 
Rückstauen durch intakte Rückstauklappen oder Einleitung oberhalb der Rückstau-Ebene 
informiert? 
 
Antwort: 
In dem Starkregenflyer der Fachverwaltung wird auch über die Erfordernis eines Rückstau-
schutzes informiert. Darüber hinaus bietet die Fachverwaltung den betroffenen Bürgern eine 
örtlich bezogene Beratung über den Einbau und die Verwendung von Rückstaueinrichtungen 
an.  
 
Generell wird auf den Rückstauschutz in allen Stellungnahmen zu Entwässerungsgesuchen 
oder Anfragen aus der Bevölkerung hingewiesen. 
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Frage 4: 
Ist untersucht worden, ob sich zusätzliche Retentionspotenziale mit vertretbarem Aufwand 
erschließen lassen? 
 
 
Antwort: 
Nach dem Vorliegen der Starkregengefahrenkarte erfolgt im Rahmen des Starkregenrisiko-
managements eine Risikoanalyse der überflutungsgefährdeten Bereiche und die Erstellung 
eines Handlungskonzeptes. In diesem Zusammenhangen werden dann auch mögliche Re-
tentionspotentiale untersucht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Max Leitterstorf 
Bürgermeister 


